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Hygienekonzept 
 

1) Allgemeines Verhalten 
 Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist jederzeit 

einzuhalten 
 In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten 

werden kann, sind Mund-Nasen-Bedeckungen ohne Ausatemventil zu tragen. 
Das Tragen einer Standard Mund-Nase Bedeckung hat keinen Einfluss auf den 
Mindestabstand. 

 Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist eine Mund-Nasen-
Bedeckungen zu tragen.  

 Personen mit Atemwegssymptomen (wie Fieber, Husten, Infekt bedingte 
Atemnot, usw.) haben sich vom Gelände fernzuhalten (sofern nicht vom Arzt 
mit Attest z.B. abgeklärte Erkältung). 

 Die vorgegebenen Laufrichtungen und Abstandsmarkierungen sind 
einzuhalten. 

 Den Anweisungen des Orga-Team ist uneingeschränkt Folge zu leisten.  
2) Anwesenheitsnachweis 

 Die freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum Betreten des 
Turniergeländes. 

 Die Abgabe und Speicherung der Daten bei den zuständigen 
Gesundheitsbehörden erfolgt nur zum Nachweis evtl. auftretender 
Infektionswege. 

 Eine Abgabe der Daten an andere Dritte erfolgt nicht. 
 Mit Betreten der Anlage besteht die Verpflichtung, die veröffentlichten und 

ausgehängten Desinfektionsschutzmaßnahmen, Abstandsregeln und 
Bestimmungen über Mund-Nasen-Bedeckungen einzuhalten. 

 Die Daten werden nach Ablauf der Frist vernichtet.  
3) Verhalten auf dem Parkplatz 

 Beim Parken ist auf ausreichend Abstand zum Nachbarn zu achten. 
4) Verhalten auf dem Gelände 

 Gruppenbildung von max. 10 Personen sind erlaubt, jedoch immer nur in 
derselben Zusammensetzung, d.h. das Wechseln innerhalb von Gruppen darf 
die Zahl von 10 nicht überschreiten. 

 Gruppenbildung von mehr als 10 Personen sind untersagt.  
 Zuschauer haben die abgesperrten Bereiche bei den Vierecken einzuhalten. 

5) Verhalten auf dem Vorbereitungs- und Prüfungsviereck 
 Auf den Plätzen dürfen sich lediglich Reiter auf dem Pferd/Pony aufhalten.  
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 Lediglich während der Prüfungen 1 & 2 ist der Aufenthalt einer Begleitperson 
pro Pferd/Pony auf dem Viereck erlaubt. 

 Zur Vorbereitung der Springprüfungen ist lediglich eine Person pro 
Trainingshindernis erlaubt. 

 Versammlungen von Gruppen mit mehr als 10 Personen vor Ein-/Ausritt sind 
untersagt; auch hier gilt – max. 10 Personen mit nicht wechselnden Personen!  

6) Gastronomie und Meldestelle 
 Die vorgegebenen Laufrichtungen sind einzuhalten. 
 Sollte es zu Warteschlangen kommen, ist selbständig auf Abstand zu achten. 
 Mund-Nasen-Bedeckungen sind zu tragen. 

7) Grundhygiene 
 Hände sind regelmäßig mind. 20 Sekunden mit Seife zu waschen und bei 

Bedarf zu desinfizieren. 
 Husten und Niesen ausschließlich in die Armbeuge, Gesicht von anderen 

Personen abgewendet. 
 Hände sind vom Gesicht fernzuhalten. 
 Regelmäßiges Nutzen der Hygienestationen. 

8) Reinigung 
 Alle relevanten Oberflächen und sanitären Einrichtungen werden regelmäßig 

gereinigt und desinfiziert 
9) Betreten der Innenräume 

 Das Betreten der Innenräume (Stallgasse, Aufenthaltsräume, etc.) ist für 
externe Besucher STRIKT UNTERSAGT!  

 Sofern das Abreiten in der Halle erlaubt ist, hat sich dort lediglich der Reiter 
AUF dem Pferd aufzuhalten. Versammlungen am Einritt sind verboten.  

10) Zuwiderhandeln 
 Zuwiderhandeln führt zum sofortigen Ausschluss und Disqualifikation.  


